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30.10.2018	 Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung der Kurtaxe� 814
	 2013-4-1-F

31.10.2018	 Verordnung zur Anpassung von Verordnungen auf Grund der Errichtung des Bayerischen Lan-
desamts für Schule� 816

	 2030-3-4-1-K/WK, 2211-6-2-K, 2210-1-1-3-K/WK, 2235-5-1-K, 2236-9-3-K, 227-2-1-K

31.10.2018	 Verordnung zur Änderung der Seilbahnverordnung� 818
	 932-1-3-B

  7.11.2018	 Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Staatliche Fachakademie für Landwirtschaft� 822
	 7803-15-L

  5.11.2018	 Übernahme und Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag� 825
	 1100-3-I

               –	 Hinweis zum Nicht-Inkrafttreten des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung� 827

	 02-24-WK

Wegen der eingetretenen Kostenentwicklung, insbesondere bei den Herstellungs- und  
Zustellkosten, müssen die seit 2010 stabil gehaltenen Bezugspreise angepasst werden.

Ab dem 1. Januar 2019 erhöhen sich die Preise für den Bezug des Bayerischen  
Gesetz- und Verordnungsblattes:

Jahresabonnement: von 81,00 € auf 90,00 € inkl. MwSt. und Versandkosten
Einzelausgabe: von 3,00 € auf 3,50 € inkl. MwSt. zzgl. Versand

Die aktuell gültigen Preise und Bezugsbedingungen finden Sie im Impressum  
jeder Einzelausgabe.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



827Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22/2018

Der am 17. bis 21.  März 2016 unterzeichnete und 
mit Bekanntmachung vom 21. März 2017 veröffentlichte 
Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hoch-
schulzulassung (GVBl. 2017 S. 55, BayRS 02-24-WK) ist 
gemäß seinem Art. 19 Abs. 1 Satz 1 gegenstandslos und 
nicht in Kraft getreten.

02-24-WK

Hinweis 
zum Nicht-Inkrafttreten 

des Staatsvertrags über die 
gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



828 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22/2018

Herausgeber/Redaktion: Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München
Das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) wird nach Bedarf ausgegeben, in der Regel zweimal im Monat. 
Zur Herstellung des GVBl. wird Recycling-Papier verwendet.
Druck: Druckerei Reindl, Goethestr. 18, 85055 Ingolstadt.
Vertrieb: Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Arnulfstraße 122, 80636 München
Tel. 089 / 29 01 42 - 59 / 69, Telefax 089 / 29 01 42 90.
Bezug: Die amtliche Fassung des GVBl. können Sie über den Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH beziehen. Der 
Preis des Jahresabonnements für die amtliche Fassung des GVBl. beträgt ab dem 1. Januar 2010 81,00 € inkl. MwSt. 
und Versandkosten. Einzelausgaben können zum Preis von 3,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versand beim Verlag angefordert 
werden. Für Abonnementkündigungen gilt eine Frist von vier Wochen zum nächsten Ersten eines Monats (bei Voraus-
zahlung zum Ende des verrechneten Bezugszeitraums). 
Widerrufsrecht: Der Verlag räumt ein Widerrufsrecht von einer Woche ab Absendung der Bestellung ein.  
Zur Wahrung der Frist genügt das rechtzeitige Absenden des Widerrufs (Poststempel) an: 
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH, Vertrieb, Postfach 20 04 63, 80004 München 
Bankverbindung: Postbank München, Konto-Nr. 68 88 808 BLZ: 700 100 80

ISSN 0005-7134

Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 
Verlag Bayerische Staatszeitung GmbH
Arnulfstraße 122, 80636 München
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, B 1612

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl). 
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.


	Inhaltsverzeichnis
	Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung der Kurtaxe
	Verordnung zur Anpassung von Verordnungen auf Grund der Errichtung des Bayerischen Landesamts für Schule
	Verordnung zur Änderung der Seilbahnverordnung
	Verordnung zur Änderung der Schulordnung für die Staatliche Fachakademie für Landwirtschaft
	Übernahme und Änderung der Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag
	Hinweis zum Nicht-Inkrafttreten des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung
	Impressum



